
»rdneten Beamten, zu treffen, und mit möglichster
Auswahl die nach Verhältniß der Stellen passenden
Individuen vorzuschlagen. Die Uebersicht des, der
Zahl und den verschiedenen Classen nach, im ganzen
Königreich gnädigst ernannten Forstpersonals, liegt in
-er Tabelle «ub I! hier an. Es war bei genauer Kennt-

niß des Details der Waldungen und ihrer Arealgröße
nicht möglich, sich an die in dem Dekret vom 2yten

Marz für jede einzelne Klasse von Offizianten vorge
schriebene Zahl zu binden, ohne dem Besten des Dien
stes wesentliche Hindernisse in dem Wegzulegen. Noch
weniger war es möglich und anwendbar, die Unter-
abtheilungen der sechs Konservalioncn in;

Inspektionen,
Unt.erinspektioncn,
Arrondissements, und
Reviere

gleich) zu machen, und jede derselben in eine gleiche
Zahl Unterabtheilungen zu zerlegen. Es mußte für
den Augenblick und bei der Kürze der Zeit, die zur
Beendigung der Personalorganisarion und der Lokal-
eintheilung, der Direktion vergönnt war, so bestimmt
 auch der sechste Titel des Dekrets vom Lyren März
hierüber im Allgemeinen die Vorschriften enthält, hin
reichen, mir Rückblick auf die ältern, längst bestan
denen Abtheilungen, nach ihrem Umfang, dieWaldun-
gm so zu zerlegen, daß jedem Fvrstbeamten ein mit
seinem Posten im Verhältniß stehender Wirkungskreis
angewiesen werden könne. Die Direktion machte es
sich dabei besonders zur Pflicht, die im 36 und 37ten
Artikel des mehrcrwahnten Dekrets geäußerten väter
lichen Gesinnungen Ewr. Majestät, nach Möglich
keit, in Anwendung zu bringen, und bei unvermeid
lich nothwendiger öfterer Versetzung, dennoch einen
jeden zu dem'Posten wieder vorzuschlagen, der seinen
bisherigen Dienstverhältnissen, seiner Lokalkenntniß
und seinen Kräften und Talenten am angemessensten

  zu seyn schien.

Weit entfernt zu glauben, bei diesem Entwurf und
bei Gründung jener Organisation des Forstpersonals
bereits einen hohen .Grad von Vollkommenheit erreicht
zu haben, muß die Direktion vielmehr, bei fteterAuft
w.erksamkeit aus alles Mangelhafte und alles was noch
verbefferungsfähig ist, es der Zeit und der Erfahrung
überlassen, hierbei, ohne die Einigkeit der Grundsätze
und die Vereinbarlichkeit mit dem Grundgesetz der
Verfassung .zu stören, immer höhere Vollkommenheit
herbeizuführen. Von den täglich zunehmenden Ein
sichten der Konservateurs und den vorgeschriebenen
jährlichen, Bereisungen und Lokalbesichrigungen der
General-Inspektoren erwartet sie mit Recht hierüber
die besten Anleitungen und Veranlassungen.

Wenn cs auch bei der im Dekret als Basis festge
setzten Haupteincheilung in sechs Konservationen und
dieser in die nöthige Zahl Inspektionen sein Verblei
ben haben muß, so wird dagegen, hier uns da, eine
weit bequemere Unrerabtheilung der'Unterinspektionen,

der Arrondissements, der Reviere, die unvermeidliche
Folge jener Erfahrungen seyn. Es wird dadurch ia
mancher Konservation eine und die andere Stelle er-

s^rt, hier und da eine Versetzung und eine veränderte
Separation der Waldungen nothwendig werden.

Um deswillen und da noch manches sich abändern,
manche andere Form und Methode eingeführt, und
 die Obliegenheiten der einzelnen Dicnstfubjckte manch«,
andere Richtung und Anwendung erhalten werden,
hat die Direktion bis dahin noch keine umfassende, du
ganze Dieustfunktionen der einzelnen Klassen der Forst-
ofsizianten vollständig enthaltende Dienstinstruktion ent
werfen können und ertheilen wollen. Sie hat sich k*
gnügt, über die einzelnen Gegenstände der Verwal
tung, nach Maaßgabe des aller Dienstverwaltung zum
Grund liegenden Dekrets vom Lyren März, Anweisun
gen zu ertheilen, und, durch Cirkularschreiben, die
Forstoffizianten auf allgemeine Prinzipien hinzuweisen.
Nur dann erst, wenn die ganze Dienstverfassung Con-
sistenz erhalten und ständig und dauernd seyn wird, ist
 der Entwurf allgemeiner Instruktionen anwendbar.

Finanz - Ministerium.

Nachdem Se. Majestät der König, vermittelst
Höchsten Dekrets vom Neu d. M- die nachbenanntm
Klöster, nehmlich;

1. das Benediktiner Mönchskloster zu Minden,
2. das Cisterzienfcr Nonnenkloster zu Hcderslcben,

im Distrikt Halberstadt,
z. das Augustiner Nonnenkloster Marienbeck zu

Badersleben, in demselben Distrikt.
4. das Augustiner Kloster St. Nicolai zu Hal

berstadt,
v - 5* das Cisterzrenfer Nonnenkloster zu Holthausen,

 im Distrikt Paderborn,
6. das Cisterzienser Nonnenkloster zu Wormeln, im

Distrikt Cassel,
7. das Benediktiner Nonnenkloster zu Escherde, im

Distrikt Hildeeheim,
8. bas Cisterzienser Nonnenkloster St. Agnes zu

Magdeburg und

9. das Cisterzienser Nonnenkloster zu Meyendorff,
in demselben Distrikt,

 aufzuheben und dabei zu verordnen geruht haben, daß
die darin befindlichen geistlichen Person» n vom Staate

 aus Lebenszeit penfronuirct, die klösterlichen Besitzun
gen aber sofort als Staats-Domaincn aomlnistnrct
 und demnächst an den Meistbiechenden für Rechnung
des öffentlichen Schatzes verkauft werden sollen.

So wird dem Publikum solches hierdurch bekannt
gemache und dasselbe zugleich von den Bedingungen,
unter welchen der Verkauf Statt haben soll, folgen
dermaßen unterrichtet.

O Der Verkaus^gefchiehct in Pansch und Bogen,
ohne irgend eine Evimonsleistung von Seiten des
Gouvernements, weder für den Umfang der Lände
reien, noch für den Ertrag der einzelnen Parcelen.


